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Verpflichtung einer Stadträtin 
 
 

Sachverhalt: 
 
Die bei der Kommunalwahl am 09.06.2024 wiedergewählte Stadträtin Regine Böhm war an der 
konstituierenden Sitzung am 23.07.2024 entschuldigt. Daher ist ihre Verpflichtung in der nächsten 
öffentlichen Gemeinderatssitzung nachzuholen.   
 
Stellv. Bürgermeister Kraft verpflichtet Frau Regine Böhm öffentlich auf die gewissenhafte Erfüllung 
ihrer Aufgaben: 
 
Sie legt folgendes Gelöbnis ab und bestätigt dies per Handschlag: 
 
"Ich gelobe Treue der Verfassung, Gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Erfüllung meiner 
Pflichten. Insbesondere gelobe ich, die Rechte der Gemeinde gewissenhaft zu wahren und ihr Wohl und 
das ihrer Einwohner nach Kräften zu fördern." 
 
 
 
 
 
 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat nimmt den Sachverhalt zur Kenntnis. 
 
 
 
 
 

Beratungsunterlage      078/2024  

 Gefertigt am 03.09.2024 

für den Gemeinderat 

der Stadt Möckmühl 
Sitzung am 17.09.2024  - öffentlich -  
 

 
von Mockler, Alexandra 
 
Aktenzeichen: 20 - Mo 
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